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Kieler Bildungsfachkräfte, Foto: Thorsten Futh

Wir Kieler 
Bildungsfachkräfte 
stellen uns vor:

Das sind wir:

Sechs Bildungsfachkräfte, die fest angestellt an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel arbeiten. Wir 
alle haben früher in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen (Werkstatt am Drachensee)  
gearbeitet, aber in ganz unterschiedlichen Berei-
chen. Zum Beispiel in der Auftragsfertigung, in der 
Druckerei (Druck+Digital), im Kunsthandwerk oder 
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen.

Wir sind Bildungsfachkräfte geworden,

weil wir mehr lernen wollten. Wir wollten verschie-
dene Sachen ausprobieren, gerne mit Menschen 
arbeiten. Außerdem war es schon immer unser Ziel, 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aber 
mit unserem Schulabschluss (von der Förderschule) 
hatten wir dazu keine Chancen. Wir hätten uns eine 
Ausbildung gewünscht, die wir gut schaffen können. 
Eine Ausbildung, die auf unseren Stärken aufbaut 
und in der wir unsere Kompetenzen erweitern kön-
nen. Eine Ausbildung, in der wir Unterstützung durch 
eine Assistenz bekommen. So etwas haben wir nicht 
gefunden.

Aber dann haben wir von der dreijährigen Qualifi-
zierung zur Bildungsfachkraft gehört, wir haben uns 
beworben und die Ausbildung erfolgreich bestan-
den. Heute sind wir nicht nur zufrieden und ausge-
glichen, sondern die ersten sechs Bildungsfachkräfte 
in Deutschland – darauf sind wir stolz!

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Zukünftigen Bildungsfachkräften  
wünschen wir,

dass sie sich trauen, ihre Meinung und ihre Wün-
sche zu sagen. Hemmungen zu haben ist völlig 
normal, es braucht Zeit und Übung sie abzubauen. 
Wichtig ist, immer an sich selbst zu glauben und 
dabeizubleiben. Auch dann, wenn viele Sachen 
schwerfallen wie zum Beispiel Prüfungen und die 
Aufregung. Es gibt in der Qualifizierung viel gute 
Unterstützung.

Wichtig für die Arbeit als Bildungsfachkraft ist, dass 
man es wirklich machen will. Und Spaß daran hat, 
sich mit Menschen auszutauschen. Es darf einen 
nicht stören, wenn Studierende unsicher sind und 
irritierende Sachen sagen. Meist hatten sie ja noch 
nie mit Menschen mit Behinderungen zu tun. Es ist 
ja ein Teil unserer Arbeit, diese Unsicherheiten ab-
zubauen.

Also: Seid mutig, vertraut Euch selbst und seid stolz 
auf das, was Ihr seid und was Ihr bewirkt!

Aus dem Team der Bildungsfachkräfte: 

Kieler Bildungsfachkräfte, Foto: DIZ

Die Qualifizierung war für uns 
besonders,

weil das Lernen ganz anders war als früher in der 
Schule. In der Schulzeit haben wir viel Druck und zu 
wenig persönliche Begleitung erlebt. In der Qualifi-
zierung wurden wir sehr viel unterstützt – im Team,  
durch persönliche Begleitung, durch die Lern- 
methoden und durch verschiedene Hilfsmittel. Wir 
konnten ohne Druck lernen. Und wenn es mal zu 
stressig wurde, halfen Pausen, den Kopf wieder frei-
zubekommen. 

Außerdem hat man uns von Anfang an viel zugetraut. 
Denn wir haben auf unsere Stärken geschaut und auf 
das, was der oder die Einzelne gut kann. 

Dazu kommt, dass wir in einem tollen Team gelernt 
haben und nun auch an der Universität zusammen-
arbeiten. Wir hören uns gegenseitig zu und gehen 
respektvoll miteinander um. Gegenseitiges Lob und 
Anerkennung sind wichtig. Das stärkt das Selbstver-
trauen.

Die Arbeit auf dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt bedeutet für uns, 

dass wir anders wahrgenommen werden. Wir erfah-
ren Anerkennung und Wertschätzung für das, was wir 
tun. Außerdem fühlen wir uns freier und selbständi-
ger, weil wir mehr Geld für gute Arbeit bekommen. 

Inka Thun und Isabell Veronese
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Einleitung

Darum geht’s:
Menschen mit Behinderungen 
lehren an Hochschulen
Weltweit erstmalig wurden in Kiel Menschen mit Be-
hinderungen (siehe Kasten auf der folgenden Seite)  
zu Bildungsfachkräften qualifiziert. Die Kieler Bil-
dungsfachkräfte sind Expert*innen für Behinde-
rungserfahrungen und Botschafter*innen für Inklu-
sion. Nach einer dreijährigen Vollzeit-Qualifizierung 
zur Bildungsfachkraft lehren sie nun fest angestellt 
an der Hochschule. Die in Kiel entwickelte Qualifizie-

rung wurde bereits bundesweit an mehreren Hoch-
schulstandorten erfolgreich übertragen. Weitere 
Standorte folgen, die Nachfrage ist enorm. 

Damit die Idee aus Kiel auch in anderen Bundes- 
ländern Wirkung erzeugt, möchten wir unsere Erfah-
rungen aus Kiel an Interessierte weitergeben. Dabei  
stehen drei Ziele im Mittelpunkt:

Die Implementierung der Bildungsarbeit 
in die Studiengänge der Hochschulen.

1.

2.

3.

Die erfolgreiche Qualifizierung zur Bildungsfachkraft, 
die Menschen mit Behinderungen zur Bildungsarbeit  
befähigt.

Die Schaffung von festen Arbeitsplätzen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
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Die Ziele können wir nur erreichen, wenn Akteur*in-
nen verschiedener Teilsysteme wie Hochschulen, 
Politik, Verwaltung und Selbstvertretungsverbän-
den zuammenkommen und zusammenarbeiten. 

Die Ziele basieren auf drei Artikeln der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK):

 Der Bewusstseinsbildung für die Fähigkeiten von  
 Menschen mit Behinderungen (Art. 8),

 dem Recht auf Bildung (Art. 24) sowie
 dem Anspruch auf frei gewählte Arbeit (Art. 27).

 Wir schauen auf die Stärken der Menschen,  
 nicht auf die Schwächen. 

 Wir empowern Menschen mit Behinderungen 
  zu Inklusions-Botschafter*innen.

 Wir unterstützen sie so viel wie nötig und  
 so wenig wie möglich.

 Wir setzen den Grundsatz der UN-BRK „Nichts  
 ohne uns über uns“ an den Hochschulen um.

 Wir leben unsere innere Haltung und tragen den  
 Inklusionsgedanken in die Gesellschaft.

Leitgedanken unserer Arbeit

Die Bezeichnung „geistige“ Behinderung und ihre Wirkung  
auf Menschen

Am 20. Februar 2023 waren die Bildungsfachkräfte vom Bundesbeauftragten für die Belange von  
Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel zu einem Fachgespräch zur Diskussion des Begriffs  
„sogenannte geistige Behinderungen“ eingeladen. Neben Selbstvertreter*innen haben auch Fachleu-
te aus den Bereichen der Rechts-, Sozial und Sprachwissenschaften sowie der Pädagogik und Medizin  
mitdiskutiert.

Konsens des Gesprächs war, dass der bisher genutzte Begriff als stigmatisierend und abwertend  
empfunden wird und nicht im Gesetz stehen, sondern durch einen besseren Begriff ersetzt werden sollte. 

Die Diskussion bei und mit Herrn Dusel hat in Kiel einen Reflexionsprozess angeregt, in dem die Kieler 
Bildungsfachkräfte selbst diskutieren, welche Bezeichnung sie nutzen möchten. Sie haben sich für die  
Bezeichnung „Menschen mit Behinderungen“ oder „Menschen mit Werkstatterfahrung“ entschieden. 

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Foto: Institut für Inklusive Bildung

Marco Reschat, Kieler Bildungsfachkraft, anlässlich des  
Fachtags „Inklusion in Hochschulen“ am 6. September 2022 in 
Hamburg:

„Durch die Qualifizierung und Arbeit als Bildungsfachkraft sind 
wir alle selbstbewusster, zufriedener, unabhängiger und reflek-
tierter geworden. Wir können heute vor vielen Menschen selbst-
bewusst über unsere Behinderungs-Erfahrungen erzählen. 

Wir lernen als Bildungsfachkräfte täglich Neues. Wir erhalten 
wertschätzende Rückmeldungen für unsere Arbeit von Teil-
nehmenden. Das macht uns zufrieden. Früher in der Werkstatt  
waren wir von der Grundsicherung abhängig. Heute verdienen 
wir unser eigenes Geld und das macht unabhängig.“
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Januar 2022 Systemdurchbruch: 
Das IIB wird zentrale Einrichtung der  
Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU). 
Die Bildungsfachkräfte sind nun fest an der CAU 
angestellt.

Gleichzeitig bleibt die gemeinnützige GmbH 
mit neuem Namen bestehen:
IIB2 Beratung.Bildung.Arbeit. Das IIB2 setzt 
den Erfahrungstransfer zur Qualifizierung von 
Bildungsfachkräften in ganz Deutschland fort.

Januar 2016: Gründung des Instituts für  
Inklusive Bildung (IIB) als angegliederte  
wissenschaftliche Einrichtung der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).

August 2023: Mit Gründung des Deutschen  
Inklusionszentrums gGmbH oder kurz DIZ wer-
den noch mehr Möglichkeiten inklusiver Ausbil-
dungen geschaffen: Das DIZ entwickelt weitere 
neuartige Ausbildungswege für Menschen mit 
Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, zum Beispiel in der Kita oder in der Pfle-
ge. Ein weiterer Schwerpunkt des DIZ liegt in der 
Beratung durch ein inklusives Team.

November 2013 bis Oktober 2016 als Modell-
vorhaben Inklusive Bildung bei der Stiftung 
Drachensee gestartet und finanziert von der 
Aktion Mensch e.V.

2023

2013

Geschichte des Deutschen  
Inklusionszentrums (DIZ) 

2023

2013

Vom Modellvorhaben zur Gründung des DIZ

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Preise und Auszeichnungen
Seit Gründung haben wir zahlreiche nationale und internationale Preise und Auszeichnungen erhalten.  
Besondere Highlights waren:

Impact of Diversity Award 
2023 in der Kategorie  
University Award
Foto: IIB, Haberland

Wirkung hoch 100-Preis  
„Wissenschaft“ 2021,  
Foto: Stifterverband,  
Kay Herschelmann

2. Preis  
Social Innovation 
Tournament 2021 
Foto: DIZ

Innovationspreis 2017 Auszeichnung als 
Ashoka Fellow für  
Institutsgründer  
Jan Wiedemann, 2017

Unsere Mission ist: 

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf 
einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und 
Ausbildung. Das DIZ erkennt die Potenziale von  
Menschen mit Behinderungen und entwickelt Wege, 
die Menschen kompetenzorientiert auszubilden.

Unsere Vision ist: 

Menschen mit Behinderungen haben gleichberech-
tigte Bildungschancen und haben durch berufliche 
Qualifizierungen Zugang zum Arbeitsmarkt.

2. Preis  
Wirkungsfonds 2019 - 
Global Goals Lab
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Getrennte Lebensrealitäten als 
gesellschaftliches Problem
In unserer bisherigen Gesellschaft sind die Bildungs- 
und Arbeitswelten von Menschen mit und ohne  
Behinderungen systematisch voneinander getrennt:

Auch nach dem (inklusiv gedachten) Besuch einer 
Regelschule (Primar- und Sekundarstufe) führt der 
Weg für junge Menschen mit Behinderungen meist 
in eine Beschäftigung in der Werkstatt, aus der der 

Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nur  
selten gelingt. Die Wechselquote liegt bundesweit 
bei unter einem Prozent.

Bildungs- und Arbeitswelten von Menschen mit 
und ohne Behinderung bleiben getrennt, das heißt  
Menschen mit und ohne Behinderung treffen nur  
selten aufeinander. 

Die Folgen sind:

 Menschen ohne Behinderungen wissen zu wenig  
 über Menschen mit Behinderungen.

 Menschen ohne Behinderungen sind unsicher   
 und überfordert, wenn sie auf Menschen mit  
 Behinderungen treffen.

 Menschen ohne Behinderungen sehen vor allem  
 die Defizite und kaum die Stärken von Menschen  
 mit Behinderungen.

 Menschen mit Behinderungen bleiben von der  
 Gesellschaft weitestgehend ausgeschlossen.

 Die Lebensrealitäten von Menschen mit und  
 ohne Behinderungen bleiben getrennt.

 Das gesellschaftliche Zusammenleben ist in  
 weiten Teilen nicht inklusiv.

Diese Folgen und das Nichtgelingen von Inklusion 
wiederum steht im Widerspruch zu den Rechtsan-
sprüchen der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK).

Denn die UN-BRK fordert in

 Artikel 8: Bewusstseinsbildung für die  
 Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen. 

 Artikel 24: Menschen mit Behinderungen haben  
 das Recht auf allgemeine Bildung.

 Artikel 27: Menschen mit Behinderungen haben  
 Anspruch auf frei gewählte Arbeit.

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Qualifizierung 
als Lösungsansatz
Wir schauen auf die Stärken der einzelnen Personen 
und qualifizieren Menschen mit Behinderungen zu 
Bildungsfachkräften. Als Bildungsfachkräfte geben 
sie ihre Behinderungserfahrungen an Studierende 
der Hochschulen weiter. Dadurch kommen Studie-
rende mit ihnen in direkten Kontakt und erhalten 
Einblicke in die Lebensrealitäten von Menschen mit 
Behinderungen. Auf diese Weise bringen wir Lern- 
und Arbeitswelten zusammen.

1.

2.

3.

Die Bildungsfachkräfte lernen, ihre originären Kompetenzen gezielt einzu-
setzen. Das stärkt zum einen ihr Selbstbewusstsein, des Weiteren werden sie 
befähigt, mit ihrer Selbstkompetenz an Hochschulen zu lehren (Ziel 1).

Nach erfolgreicher Einbindung der Bildungsarbeit in die Studienpläne der 
Hochschule lernen Studierende und Lehrkräfte unmittelbar von Menschen 
mit Behinderungen. Die Studierenden bauen Berührungsängste ab und
tragen ihre Haltung in ihr Arbeitsfeld und damit in die Gesellschaft (Ziel 2).

Die Bildungsfachkräfte werden an einer Hochschule angestellt und erhalten 
damit einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Ziel 3).

Wie erreichen wir das? 

Menschen mit Behinderungen wechseln von der 
Werkstatt in die Hochschule. Nach einer dreijährigen  
Vollzeit-Qualifizierung zur Bildungsfach lehren sie in 
Festanstellung an den Hochschulen. Dabei haben 
wir drei Ziele verfolgt und erreicht:

1312 /Einleitung



Marco Reschat, Isabell Veronese Foto: Stefan Volk

Wirkung
 
Die Qualifizierung von Bildungsfachkräften wirkt auf 
drei Zielgruppen:

1. Menschen mit Behinderungen erfahren beruf-
liche Qualifizierung (Art. 24 UN-BRK) und führen  
Bildungsleistungen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt aus (Art. 27 UN-BRK).

„Es macht mir Riesenspaß, sich mit Leuten auszu- 
tauschen und sie zum Umdenken zu bewegen.“ (Marco 
Reschat, Kieler Bildungsfachkraft)

„Ich habe in meiner Arbeit mein ganz persönliches  
Calling gefunden, also meine ganz persönliche Berufung, 
ich kann für andere Menschen mit Behinderung etwas 
verändern.“ (Samuel Wunsch, Kieler Bildungsfachkraft)

Eine Erhebung über den Zeitraum 2018 bis 2023 
hat gezeigt, dass durch die Qualifizierung eine um-
fassende Persönlichkeits- als auch nachweisbare 
Kompetenzentwicklung bei den Bildungsfachkräften 
stattgefunden hat. Durch diese Entwicklung konnten  
sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sozial- 
versicherungspflichtig angestellt werden. 

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Kieler Bildungsfachkräfte in einem medienpäda- 
gogischen Seminar an der CAU Kiel, Foto: DIZ

2. Bis zu 5.000 Studierende pro Jahr sowie Lehr-, 
Fach- und Führungskräfte erfahren Sichtweisen 
und Kompetenzen von Menschen mit Behinderun-
gen und tragen eine inklusive Haltung als Multipli-
kator*innen in ihre berufliche Praxis (Art. 8 UN-BRK). „In dem Seminar habe ich Denkanstö-

ße bekommen in welcher Art und Weise 
ich meine Arbeit verändern muss, um ein  
besseres Verhältnis zu meinem Gegenüber 
zu bekommen.“ (Student der Fachhoch-
schule)

„Ich finde es sehr interessant im direkten 
Austausch etwas über die Eindrücke von 
Menschen mit Behinderungen zu erfah-
ren.“ (Studentin der Fachhochschule)

„Dieser Kurs hat mir mehr beigebracht 
über den Umgang mit Heterogenität und 
inklusiver Bildung als jeder andere. Ich 
würde mir wünschen, dass alle Studieren-
den die Möglichkeit bekommen, solch ein 
Angebot wahrzunehmen.“ (Student der 
Universität)

6 Bildungsfachkräfte erreichen bis zu 5.000
Studierende pro Jahr

Studierende tragen eine  
inklusive Haltung in ihre  

berufliche Praxis

Multiplikationseffekt
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Vernetzungsforum, Juli 2018, mit Akteur*innen aus  
Politik, Hochschulen und Selbstvertretungen, Foto: DIZ

3. Akteur*innen aus Hochschule, Politik, Verwal-
tung, Selbstvertretungen erfahren durch Vernet-
zungsaktivitäten (zum Beispiel in Vernetzungsforen, 
vgl. Teil 3) über die Sichtweisen und Kompetenzen 
von Menschen mit Behinderungen. Sie setzen sich 
zukünftig für die Nutzung dieses Potenzials ein, ver-
ankern Bildungsleistungen dauerhaft in Hochschu-
len und schaffen Arbeitsplätze.

Mit der Einbindung in die CAU gehen wir einen weiteren Schritt der UN- 
Behindertenkonvention in Schleswig-Holstein.“ (Karin Prien, Bildungsministe-
rin des Landes Schleswig-Holstein, Quelle: Pressemitteilung CAU)

„Die Wirkung geht weit über die Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rungen hinaus. Die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft bestehen darin, 
dass künftige Fachkräfte ausgebildet werden, die Inklusion möglich machen.“  
(Dr. Ulrich Hase, ehemaliger Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderun-
gen in Schleswig-Holstein)

„Es ist eine tolle Chance, direkt von selbst Betroffenen etwas über Behinderung 
zu erfahren.“ (Prof. Dr. Ilka Parchmann, Professorin und ehemalige Vizepräsi-
dentin der CAU, Quelle: Der Paritätische, 6/2016)

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Kiel

Köln

Heidelberg

Stendal

Nürnberg

Neubrandenburg

Arbeitsplätze für Bildungsfachkräfte –  
Pilotprojekt 2013-2016

Qualifizierung zu Bildungsfachkräften – 
Projekt läuft

Arbeitsplätze für Bildungsfachkräfte an  
Hochschulen – Projekt abgeschlossen

Schleswig-Holstein:  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  
Institut für Inklusive Bildung als zentrale Einrichtung

Baden-Württemberg:  
Pädagogische Hochschule Heidelberg,  
Annelie-Wellensiek-Zentrum für Inklusive Bildung

Sachsen-Anhalt:  
Hochschule Magdeburg-Stendal,  
Kompetenzzentrum Inklusive Bildung Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen:  
Technische Hochschule Köln,  
EiN* Ort für inklusives Wissen

Mecklenburg-Vorpommern:  
Hochschule Neubrandenburg  
Inklusive Bildung Mecklenburg-Vorpommern

Bayern:  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(Projektträgerschaft Access –  
Inklusion im Arbeitsleben gGmbH)

Nutzung des 
Leitfadens
Die in Kiel entwickelte Qualifizierung wurde bereits 
an mehreren Standorten durchgeführt. Die Erfahr-
ungen aus Kiel sowie aus dem Erfahrungstransfer in 
die bisherigen Standorte sollen durch diesen Leitfa-
den weitergegeben werden.

Wie ist der Leitfaden zu verstehen und 
zu nutzen? 

Um einen ersten Eindruck in die vom DIZ entwickelte 
Qualifizierung zu erhalten, hilft Ihnen dieser Leitfa-
den dabei, 

 grundlegende Informationen zur Qualifizierung  
 zu erhalten,

 die notwendigen Vorbereitungen und  
 Entscheidungen für das Projekt zu treffen,

 die notwendigen Schritte zur Projekt- 
 durchführung zu planen,

 Inhalte und zeitlichen Verlauf der Qualifizierung  
 „an die Hand“ zu bekommen,

 die Bildungsarbeit im Curriculum der  
 Hochschule zu verankern sowie 

 die Bildungsfachkräfte auf dem allgemeinen  
 Arbeitsmarkt fest zu etablieren. 

Und – vielleicht das Wichtigste:
Eine innere Haltung zur Inklusion zu finden, sie zu 
entwickeln und schließlich zu vermitteln.
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Teil 1: 
Modulhandbuch zur  
Qualifizierung

Wir verfolgen zunächst Ziel 1 des Projektvorhabens: 
Die Qualifizierung der Bildungsfachkräfte. 

Teil 1 stellt das in Kiel entwickelte Modulhandbuch  
dar und ist die Grundlage, um Menschen mit Behinde-
rungen zu Bildungsfachkräften zu qualifizieren. 

Modul 1: Arbeit und Bildung  .................................................................................... 20 
Modul 2: Teilhabe  ....................................................................................................... 22 
Modul 3: Praxis der Bildungsarbeit  ......................................................................... 24 
Modul 4: Methoden, Instrumente und Techniken der Bildungsarbeit  ............... 28 
Modul 5: Abschluss – Selbstständige Bildungsarbeit  ........................................... 28

Modulhandbuch 
für die dreijährige Vollzeit-Qualifizierung zur Bildungsfachkraft

www.deutsches-inklusionszentrum.dewww.deutsches-inklusionszentrum.de



Halbjahr 1 Halbjahr 2 Halbjahr 3 Halbjahr 4 Halbjahr 5 Halbjahr 6

Modul 1
Arbeit und  
Bildung

Baustein 1: Bildung
Baustein 2: Arbeit
Baustein: Werkstatt

Modul 2
Teilhabe

Baustein 1:
Teilhabe, Normali-
tät, Partizipation

Modul 3
Praxis der  
Bildungsarbeit

Baustein 1:
Meine Lebenswelt

Baustein 2:
Meine Lebenswelt 
in gesellschaftli-
chen Kontexten

Baustein 3:
Aktuelle Themen

Modul 4
Methoden

Methoden, Instru-
mente, Techniken 
der Bildungsarbeit

Methoden, Instru-
mente, Techniken 
der Bildungsarbeit

Methoden, Instru-
mente, Techniken 
der Bildungsarbeit

Methoden, Instru-
mente, Techniken 
der Bildungsarbeit

Methoden, Instru-
mente, Techniken 
der Bildungsarbeit

Modul 5
Abschluss

Abschluss:
Selbstständige 
Bildungsarbeit

Die Module sind die Lerneinheiten der Qualifizie-
rung. Sie setzen sich aus verschiedenen Baustei-
nen zusammen. Jeder Baustein erstreckt sich über 
ein Halbjahr (Semester). Jedes Modul endet mit 
einer Leistungserbringung. Zum Beispiel einem  
Gespräch, Referat oder einer Präsentation.

In den Modulen bzw. Bausteinen werden spezielle 
Lernziele vermittelt. 

Wir nennen hier nur Beispiele für mögliche Inhalte. 
Dabei ist wichtig, dass sich die Inhalte immer auf die 
Lebensrealität der Teilnehmenden beziehen. 

Wir empfehlen auch einen zeitlichen Rahmen, 
schreiben ihn aber nicht vor. Sinnvoll ist allerdings, 
dass sich Theorie und Praxis abwechseln, das heißt, 
auf ein Halbjahr Theorie (z.B. „Arbeit und Bildung“) 
folgt ein Halbjahr Praxis („Meine Lebenswelt“).

Im folgenden Teil 1 „Modulhandbuch“ sind die  
Module 1 – 5 genauer erläutert:

Module, Bausteine  
und Lernziele der  
Qualifizierung

Möglicher Zeitplan zur Qualifizierung von Bildungsfachkräften

1918 /Teil 1: Modulhandbuch zur Qualifizierung



Modulnummer: M1 Modulname: Arbeit und Bildung

Zugangsvoraussetzungen: keine

Lage: 1. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 6

Prüfungsleistung: Referat

Allgemeine Lerninhalte: 
 Baustein M1.1: Bildung
 Baustein M1.2: Arbeit
 Baustein M1.3: Schon- und Schutzräume

Übergeordnete Lernziele: 
Das Qualifizierungsziel dieses Moduls ist, dass die Teilnehmenden umfassendes Verständnis von Arbeit und Bildung  
sowie von der Bedeutung von Schon- und Schutzräumen erlangen.

Modul 1: 
Arbeit und Bildung

Modulnummer: M1 Bausteinnummer: M1.1 Bausteinname: Bildung

Lerninhalte: 
 die Bedeutung und die Definition von  

 Bildung und Wissen 
 das deutsche Bildungssystem, -wesen
 die verschiedenen Bildungsabschlüsse
 die verschiedenen Arten von Bildung
 die verschiedenen Bildungswege

 die Geschichte von Bildung
 Bildung in anderen Ländern
 Lebenslanges Lernen
 Chancengleichheit in der Bildung

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... erwerben ein Verständnis des Bildungsbegriffes und erkennen die Bedeutung von Bildung für den Menschen.
... erfassen, was es heißt, sich und andere zu bilden.
... können „gebildet sein“ definieren.
... erfassen das deutsche Bildungssystem, -wesen und können sich darin verorten.
... erwerben das Wissen darüber, wie und auf welchen Wegen Bildung stattfindet.
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Modulnummer: M1 Bausteinnummer: M1.2 Bausteinname: Arbeit

Lerninhalte: 
 die verschiedenen Arten von Arbeit 
 Freizeit/Urlaub
 Lohnsysteme/Entgelt
 das Problem der Arbeitslosigkeit
 Berufswunsch und Berufswahl 
 die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Arbeit
 die eigene Arbeit
 verschiedene Berufssparten und die  

 Zugangsvoraussetzungen
 Bewerbungen und Arbeitssuche 

 die geschichtliche Entwicklung von Arbeit
 der Arbeitsmarkt
 das deutsche Rentensystem 
 die Rechte und Pflichten von Arbeitgeber*innen und  

 Arbeitnehmer*innen
 Arbeitsvertrag
 Interessen und Konflikte unterschiedlicher  

 Arbeitsparteien

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... können Arbeit definieren und wissen um ihre Bedeutung.
... können eine Unterscheidung von verschiedenen Arten der Arbeit vornehmen.
... erwerben ein Grundverständnis über Lohn- und Entgeltsysteme.
... erfassen das Problem der Arbeitslosigkeit.
... kennen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Arbeit und wissen, was für und bei der Arbeit wichtig ist.
... können über ihre eigene Arbeit berichten.
... bekommen ein Verständnis für die geschichtliche Entwicklung von Arbeit.
... wissen, was mit dem Arbeitsmarkt gemeint ist und können sich darin verorten.
... erlangen ein Verständnis des deutschen Rentensystems.
... erfassen die Rechte und Pflichten von Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen.
... wissen, was ein Arbeitsvertrag ist.
... erlangen ein Verständnis für die Interessen und Konflikte unterschiedlicher Arbeitsparteien und erhalten somit schon einen  
 Ausblick, auf Mitbestimmungsorgane, die im Modul 2 behandelt werden.

Modulnummer: M1 Bausteinnummer: M1.3 Bausteinname: 
 Schon- und Schutzräume

Lerninhalte: 
 Bildung und Arbeit in Schon- und Schutzräumen und  

 Übergänge auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt
 Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM)
 Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für Menschen  

 mit Behinderungen (WfbM)

 die gesetzliche Regelung von Schon- und Schutzräumen
 das Lohnsystem in Schon- und Schutzräumen

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... können eine Unterscheidung von Bildung und Arbeit in Schon- und Schutzräumen und auf dem  
 Allgemeinen Arbeitsmarkt vornehmen.
... wissen um die Bedeutung von Schon- und Schutzräumen.
... erlangen ein Verständnis für die gesetzliche Regelung von Schon- und Schutzräumen.
... kennen das Lohnsystem in Schon- und Schutzräumen.
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Modulnummer: M2 Modulname: Teilhabe

Zugangsvoraussetzungen: M1, M3.1

Lage: 3. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 8

Prüfungsleistung: Multiple-Choice-Klausur

Allgemeine Lerninhalte: 
 Baustein M2.1: Teilhabe, Normalität und Partizipation
 Baustein M2.2: Gesellschaft, Politik und Gesetze
 Baustein M2.3: Unterstützungsleistungen + Aktualität

Übergeordnete Lernziele: 
Dieses Modul soll den Teilnehmenden ein umfassendes Verständnis von Teilhabe vermitteln. Zudem sollen sie das Eingliederungshilfe-
system erfassen und es stets im aktuellen Kontext begreifen.

Modul 2:  
Teilhabe

Modulnummer: M2 Bausteinnummer: M2.1 Bausteinname:  
Teilhabe, Normalität und Partizipation

Lerninhalte: 
 der Teilhabebegriff 
 gesetzliche Grundlagen für Teilhabe 
 UN-Konvention
 Bundesteilhabegesetz
 Unterstützungsleistungen
 persönliche Erfahrungen mit Teilhabe
 Selbstständigkeit und Selbstbestimmung,  

 die eigene Mitbestimmung
 Inklusion
 Normalitätsbegriff, Normen und Werte 

 Vorurteile 
 die Geschichte von dem Umgang mit Behinderung  

 in der Gesellschaft 
 Partizipation
 das Zusammenspiel von Teilhabe,  

 Normalität und Partizipation 
 gesetzliche Betreuung
 Institutionen, soziale Bewegungen, Einrichtungen,  

 die sich mit der Teilhabe von Menschen mit  
 Behinderungen beschäftigen und sich dafür einsetzen

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... kennen die Institutionen, Bewegungen, Einrichtungen, die sich mit der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen beschäftigen  
 und sich dafür einsetzen.
... erfassen, was Teilhabe bedeutet und welche Komponenten zu Teilhabe gehören.
... wissen, welche Unterstützungsleistungen es für Menschen mit Behinderungen gibt.
... kennen das Bundesteilhabegesetz.
... lernen über ihre persönlichen Teilhabeerfahrungen zu sprechen und diese zu reflektieren. 
... erfassen, was Selbstständigkeit und Selbstbestimmung heißt.
... erfassen den Inklusionsbegriff. 
... erfassen die Kategorien ‚anders‘ und ‚normal‘.
... erlangen ein Verständnis für die Geschichte von dem Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft.
... erfassen, was Normen und Werte sind.
... erfassen den Begriff der Partizipation.
... verstehen das Zusammenspiel von Teilhabe, Normalität und Partizipation.
... begreifen, wie sie selber mitwirken, aktiv werden und für sich selber einstehen können.
... erfassen, was es heißt Verantwortung zu übernehmen und seine Interessen durchzusetzen. 
... erfassen, in welchen Bereichen Partizipation stattfinden kann.
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Modulnummer: M2 Bausteinnummer: M2.2 Bausteinname:  
Gesellschaft, Politik und Gesetze

Lerninhalte: 
 Demokratie und demokratische Abläufe 
 politische Mitbestimmung 
 Wahlsystem und Parteien
 das politische System Deutschlands
 Verfassung, Gesetze und Grundrechte
 Bund, Länder und Kommunen
 Gewaltenteilung
 Regierung

 Rechtssystem und Sozialstaat
 politische Mitbestimmung von Menschen mit Behinder- 

 ungen und politisch aktive Menschen mit Behinderung
 Menschenrechte, Diskriminierungsschutz und spezifische   

 Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 Gemeinwesenarbeit
 Ämter

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... erweitern ihr politisches Grundverständnis.
... kennen ihre Rechte und Möglichkeiten politisch mitzuwirken.
... erlangen einen Einblick in die Gemeinwesenarbeit.
... erlangen ein Verständnis dafür, wie Partizipation durch Gemeinwesenarbeit stattfindet.
... erlangen einen Einblick in die Gemeinwesenarbeit vor Ort. 
... kennen ihre spezifischen Rechte als Menschen mit Behinderungen.

Insgesamt soll dieser Baustein zu der politischen Willensbildung der Teilnehmenden beitragen.

Modulnummer: M2 Bausteinnummer: M2.3 Bausteinname:  
Unterstützungsleistungen + Aktualität

Lerninhalte: 
 Lebenswelten und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen
 Betrachtung der Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
 Aktuelles zum Thema Teilhabe und Inklusion

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... erfassen die Lebenswelten und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen unabhängig von ihren  
 eigenen Lebenswelten und Bedarfen.
... kennen sämtliche Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
... kennen sich in den aktuellen Debatten zu Teilhabe und Inklusion aus und können die Lebenswelten und  
 Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und die Unterstützungsleistungen zur Teilhabe in den aktuellen Kontext  
 einordnen und die Sachlage beurteilen.
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Modul 3:  
Praxis der Bildungsarbeit

Modulnummer: M3 Modulname: Praxis der Bildungsarbeit

Zugangsvoraussetzungen: M1, M2

Lage: 2., 4. + 5. Halbjahr Dauer: 3 Halbjahre Leistungspunkte: 24

Prüfungsleistung: Reflexionsgespräch + Planung, Durchführung und Auswertung der Praxis

Allgemeine Lerninhalte: 
 Baustein M3.1: Meine Lebensrealität
 Baustein M3.2: Meine Lebensrealität in gesellschaftlichen Kontexten
 Baustein M3.3: Aktuelle wissenschaftliche Themen und Diskurse zur Kategorie Behinderung

Übergeordnete Lernziele: 
Das Lernziel dieses Moduls ist, dass die Teilnehmenden sich ihrer Lebensweisen, Lebenslagen, Sichtweisen und ihrer Selbst bewusst 
werden, diese reflektieren und Dritten vermitteln können.

Die Teilnehmenden können ihre Lebensrealität in einem gesamt-gesellschaftlichen Kontext verorten und dies Dritten vermitteln.
Die Teilnehmenden können die Lebensrealitäten und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen auf einer Meta-Ebene betrachten.  
Sie erlangen ein systemtheoretisches Verständnis für die Lebenswelten von Menschen mit Behinderungen und können dieses  
Dritten vermitteln.

Die Teilnehmenden lernen Praxis zu planen, das Gelernte umzusetzen und ihre Arbeit zu reflektieren. Die Teilnehmenden erlangen 
 Erfahrungen in der Praxis und Sicherheit für die praktische Bildungsarbeit.
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Modulnummer: M3 Bausteinnummer: M3.1 Bausteinname: Meine Lebensrealität

Zugangsvoraussetzungen: M1

Lage: 2. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 8

Prüfungsleistung: Planung, Durchführung und Auswertung (Evaluation und Reflexion) einer Lehrleistung in der Praxis

Lerninhalte: 
Dieser Baustein umfasst die Expertise der eigenen Behinderungserfahrung. Dafür werden folgende, auf den Erfahrungen der  
Teilnehmenden beruhende Lerninhalte behandelt:

 Selbstportrait der Teilnehmenden 
 Der eigene Lebenslauf
 Alltag
 Wünsche und Träume für die Zukunft
 Lebenslage
 Schicht
 Lebensbedingungen
 Berufsposition (Arbeitsplatz)
 Einkommen
 Wohnsituation
 Wohnumfeld

 Gesundheit und Krankheit
 Freizeitleben
 Erholungsmöglichkeiten
 Urlaub
 Familiäre Situation
 Soziale Kontakte
 Partnerschaft
 schulische Laufbahn (Bildung)
 berufliche Laufbahn (Arbeit)
 Biographiearbeit/ die eigene Biographie

Lernziele: 
Die Teilnehmenden können sich und ihre eigene Lebenslage reflektiert betrachten und lernen diese Dritten zu vermitteln.

Lehrleistung:
 Seminar 1 „Meine Lebensrealität“ durchführen.
 Die Seminarinhalte beziehen sich auf die Lerninhalte M3.1.
 Das Seminar wird in der Gesamtgruppe durchgeführt und von der Qualifizierungsleitung in Planung und Durchführung begleitet.
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Modulnummer: M3 Bausteinnummer: M3.2 Bausteinname:  
Meine Lebensrealität in  
gesellschaftlichen Kontexten

Zugangsvoraussetzungen: M1, M2, M3.1

Lage: 4. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 8

Prüfungsleistung: Planung, Durchführung und Auswertung (Evaluation und Reflexion) einer Lehrleistung in der Praxis

Lerninhalte: 
In diesem Baustein setzen die Teilnehmenden ihre individuellen Lebensrealitäten in gesellschaftliche Kontexte:

 verschiedene Lebensweisen
 Lebensplanung
 die eigene Lebensphilosophie
 Lebensqualität
 Glück und Zufriedenheit
 Lebensführung
 Gesellschaftlicher Einfluss auf die Lebensweise
 kritische Lebensereignisse und Krisen
 der Umgang mit und die Bewältigung von Krisen
 Zielsetzungen

 Werte und Normen
 Wünsche und Träume für die Zukunft
 Alltag/Leben von Menschen mit und ohne Behinderung
 Sichtweisen auf Behinderung
 Sichtweisen ändern
 Toleranz, Akzeptanz
 die regionale Umgebung, Mobilität, Barrierefreiheit
 Gleichberechtigung, Wertschätzung

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... erfassen verschiedene Lebensweisen und die verschiedenen Möglichkeiten das Leben zu gestalten.
... lernen ihre eigenen Lebens- und Sichtweisen zu reflektieren. 
... lernen mögliche Lösungsstrategien für den Umgang mit Krisen kennen.
... lernen darüber reflektiert zu urteilen, ob es einen Unterschied zwischen der Welt von Menschen mit und ohne Behinderungen gibt.
... lernen ihren eigenen Standpunkt zu vertreten.

Lehrleistung:
 Seminar 2 „Meine Lebensrealität in gesellschaftlichen Kontexten“ durchführen.
 Die Seminarinhalte beziehen sich auf die Lerninhalte M3.2.
 Die Lehrleistung wird in Teams von jeweils zwei Personen durchgeführt. Die Planung und Durchführung wird von der  

 Qualifizierungsleitung begleitet.
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Modulnummer: M3 Bausteinnummer: M3.3 Bausteinname:  
Aktuelle wissenschaftliche Themen und 
Diskurse zur Kategorie Behinderung

Zugangsvoraussetzungen: M1, M2, M3.1, M3.2

Lage: 5. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 8

Prüfungsleistung: Planung, Durchführung und Auswertung (Evaluation und Reflexion) einer Lehrleitung in der Praxis.

Lerninhalte: 
In diesem Baustein setzen sich die Teilnehmenden auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse mit der Kategorie  
Behinderung im allgemeinen Kontext auseinander. Damit wird die persönliche Betrachtung der Kategorie Behinderung verlassen.  
Zur Erfassung der Kategorie Behinderung in aktuellen wissenschaftlichen Themen und Diskursen werden folgende Inhalte behandelt: 

 Lebensrealitäten und Lebenslagen von Menschen mit  
 Behinderungen unabhängig von der eigenen Lebensrealität

 Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am  
 gesellschaftlichen Leben

 Kategorie Behinderung im generellen Kontext: Exklusion,   
 Inklusion, Diskriminierung, Selbstbestimmung, Teilhabe,  
 Gleichberechtigung, Lebenssituation (Arbeit, Alltag,  
 Wohnen, Freizeit, Partnerschaft, familiäre Situation)

Alle Lerninhalte verschieben sich je nach Aktualität der wissenschaftlichen Themen und Diskurse zur Kategorie Behinderung.

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... nähern sich aktuellen Diskursen zur Kategorie Behinderung an, eigenen sich diese an und können diese Dritten vermitteln. Hierfür:
... können sie die Lebenswelten und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen und unabhängig von ihrer eigenen  
... Lebensrealität darstellen.
... Kennen sie Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und können diese Dritten darlegen.
... Kennen sie sich in den aktuellen Debatten zu Teilhabe und Inklusion aus und können die Kategorie Behinderung in den 
...  aktuellen Kontext einordnen, beurteilen und die Sachlage Dritten vermitteln.

Lehrleistung:
 Seminar 3 „Aktuelle wissenschaftliche Themen und Diskurse zur Kategorie Behinderung“ durchführen.
 Die Seminarinhalte beziehen sich auf die Lerninhalte M3.3.
 Die Lehrleistung wird in Teams von jeweils zwei Personen durchgeführt. Die Planung und Durchführung wird von der  

 Qualifizierungsleitung begleitet.
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Modul 4:  
Methoden, Instrumente und 
Techniken der Bildungsarbeit

Modulnummer: M4 Modulname: Methoden, Instrumente, Techniken der Bildungsarbeit

Zugangsvoraussetzungen: keine

Lage: 1.- 5. Halbjahr Dauer: 5 Halbjahre Leistungspunkte: 14

Prüfungsleistung: Präsentation, mündliches Prüfungsgespräch

Lerninhalte: 
 Erarbeitungskompetenz von Wissensgebieten und Themen  

 (Selbstmanagement, Lernen, Lösungsstrategien,  
 Selbstständigkeit, Informationsbeschaffung)

 Vermittlungskompetenz von Wissensgebieten und Themen 
 (Selbstbewusstseinstraining, Didaktik, Methodik, Techniken,  
 Erstellung von Präsentationen, Rhetorik, Körpersprache, 
 Moderieren, Vortragsarten, Medieneinsatz)

 Sozialkompetenz (Gruppen-/Teambildung,  
 Gesprächsführung, Konfliktmanagement)

 Beratungskompetenz
 Personale Kompetenz (Selbstreflexion)
 Planungskompetenz (Veranstaltungsorganisation,  

 Projektmanagement)

Übergeordnete Lernziele: 
Die Teilnehmenden erwerben Schlüsselkompetenzen, die sie zur Bildungsarbeit befähigen.

Modul 5:  
Prüfungsmodul

Modulnummer: M5 Modulname: Prüfungsmodul

Zugangsvoraussetzungen: M1 – M4 erfolgreich abgeschlossen

Lage: zwischen 4. und 5., 6. Halbjahr Dauer: einmalige Prüfung, 1 Halbjahr Leistungspunkte: 18

Prüfungsleistung: Zwischenprüfung und Abschlussprüfung

Allgemeine Lerninhalte: 
 Baustein M5.1: Zwischenprüfung
 Baustein M5.2: Abschlussprüfung

Übergeordnete Lernziele: 
Dieses Modul dient der Überprüfung des erworbenen Wissens und der erlangten Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Mitte  
und zum Ende der Qualifizierung.

www.deutsches-inklusionszentrum.de



Modulnummer: M5 Bausteinnummer: M5.2 Bausteinname:  
Abschlussprüfung: Selbstständige 
Bildungsarbeit

Zugangsvoraussetzungen: M1 – M4 erfolgreich abgeschlossen

Lage: 6. Halbjahr Dauer: 1 Halbjahr Leistungspunkte: 14

Prüfungsleistung:  
Abschlussprüfung: Schriftliche Theorieprüfung und Prüfungsgespräch auf Basis selbstständiger Planung, Durchführung und Auswer-
tung (Evaluation und Reflexion) der Bildungsarbeit

Lerninhalte: 
In diesem Modulbaustein erfolgt eine Zuspitzung und Zusammenführung aller bisherigen Qualifizierungsziele. Die Teilnehmenden bele-
gen, dass sie die Qualifizierung, unter Hinzuziehung aktueller Wissens- und Handlungsgrundlagen und ausgestattet mit ihren persona-
len Kompetenzen, erfolgreich abgeschlossen haben

Lernziele:
Dieses Modul ist das Abschlussmodul der Qualifizierung. In diesem Modul müssen die Teilnehmenden belegen, dass ...
... sie um die Bedeutung von Arbeit, Bildung, Behinderung und Teilhabe in der Gesellschaft wissen und diese in den Kontext  
 von aktuellen wissenschaftlichen Themen und Diskursen zur Kategorie Behinderung setzen können.
... sie grundlegende demokratische Abläufe, Institutionen und Funktionen im Gemeinwesen kennen.
... sie ihre eigenen und die Lebenswelten und Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen im Allgemeine Dritten  
 vermitteln können.
... sie die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen nach Schon- und Schutzräumen, Normalität und Partizipation Dritten  
 vermitteln können.
... sie die spezifischen Rechte für Menschen mit Behinderungen kennen, diese Dritten vermitteln und vertreten können.
... sie Methoden und Instrumente der Bildungs- und Beratungsarbeit kennen und diese adäquat einsetzen können.
... sie in der Lage sind, selbstständig Bildungs- und Beratungsarbeit zu planen, durchzuführen, zu evaluieren und zu reflektieren.
... sie in der Lage sind, für unterschiedliche Zielgruppen zu arbeiten.
... sie eine selbstbewusste und selbstbestimmte berufliche Haltung als Bildungsfachkraft einnehmen.

Lehrleistung:
Die Teilnehmenden sind in der Lage, Seminare zu aktuellen Themen gemäß den Anforderungen der Fach- und Hochschulen  
selbstständig zu planen, durchzuführen, zu evaluieren und zu reflektieren. Diese Lehrleistung können sie in Teams von je  
zwei Personen leisten.

Modulnummer: M5 Bausteinnummer: M5.1 Bausteinname: Zwischenprüfung

Zugangsvoraussetzungen: M1 – M3.2 erfolgreich abgeschlossen

Lage: zwischen 4. und 5. Halbjahr Dauer: einmalige Prüfung Leistungspunkte: 4

Prüfungsleistung: Schriftliche Zwischenprüfung über die Inhalte M 1 – M3.2 und anteilig M 4

Lerninhalte: 
In diesem Modulbaustein stellen die Teilnehmenden unter Beweis, was sie sich in den bisherigen Modulen/Modulbausteinen an Wissen 
sowie Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet haben. Dies dient der Zwischenevaluation des bisher Gelernten sowie der Vorbereitung 
auf das letzte Drittel der Qualifizierung und insbesondere auf die Abschlussprüfung.

Lernziele:
Die Teilnehmenden ...
... können die Lerninhalte aus M1 und M2 wiedergeben und darauf bezogene Transferfragen beantworten.
... können in M3 und M4 bisher angeeignete Kompetenzen reflektiert wiedergeben und auf verschiedene Gegebenheiten anwenden.
... verschaffen sich einen Überblick über das Wissen sowie die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie bis zum derzeitigen Zeitpunkt in 
 der Qualifizierung erworben haben und können daraus ableiten, was sie sich bis zum Ende der Qualifizierung noch aneignen  
 müssen, um das Ziel selbstständige Bildungsarbeit leisten zu können zu erreichen.
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Teil 2: 
Planung der  
Qualifizierung

In Teil 2 finden Sie Antworten auf Fragen zur  
Planung der Qualifizierung: Wer ist Projektträ-
ger*in? Welche Kosten und wie viel Zeit müssen  
Sie kalkulieren? Welches Projektpersonal ist für  
welche Aufgaben erforderlich? Was sollten Sie im 
Bewerbungsverfahren zur Auswahl der Qualifizie-
rungsteilnehmenden beachten?
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Seminarraum der Bildungsfachkräfte in Kiel, Foto: DIZ

Foto: Thorsten Futh

Wer ist Projektträger*in? 

Im besten Falle ist die Hochschule selbst die Pro-
jektträgerin. Die Vorteile liegen zum einen in einer  
gewünschten Sichtbarkeit und Strahlkraft nach 
außen, zum anderen in der praktischen Zusammen-
arbeit. Es bestehen sowohl räumlich als auch bei der 
Kommunikation kurze Wege. 

Es ist aber auch möglich, dass die Projektträgerin 
eine gemeinnützige Organisation ist, die vor Ort in 
der Bildungsarbeit für und mit Menschen mit Be-
hinderungen erfahren ist. In diesem Fall sollte aber  
zumindest die Durchführung der Qualifizierung 
räumlich an einer Hochschule angesiedelt sein,  
damit die praktische Zusammenarbeit von Beginn 
an umgesetzt werden kann. 

Hierfür sollte die Hochschule für die Qualifizierung 
mindestens einen barrierefreien Seminarraum und 
zwei weitere barrierefreie Büros bzw. Arbeitsplätze 
für das Projektpersonal zur Verfügung stellen.

Welche Kosten kommen auf das Pro-
jekt zu? Und woher können die Mittel 
kommen?

Eine Finanzierungsakquise lohnt zum Beispiel bei 
Stiftungen, in der Verwaltung und in der Politik (zum 
Beispiel die Landesministerien für Bildung, Wissen-
schaft und Soziales). Nach unserer Erfahrung sind 
grundsätzlich diese Förder*innen denkbar:

Für das Projekt selbst (Projektlaufzeit): 

 Stiftungen (bundeslandspezifische Stiftungen),
 einschlägige Fördermittelgeber*innen aus den  

 Bereichen Wissenschaft und Inklusion,
 Landesministerien der Bereiche Bildung und  

 Wissenschaft sowie Soziales und nachgeordnete  
 Ämter (zum Beispiel das Inklusionsamt).

Für die Verstetigung: 

 Landesministerien, da eine dauerhafte  
 Finanzierung durch Landesmittel nur möglich  
 ist, wenn diese in den Landeshaushalt  
 integriert wird.

Rückenwind durch die Politik:

Insbesondere die Ministerien mit den 
Schwerpunkten „Wissenschaft und So-
ziales“ sollten bereits zu Projektbeginn  
einbezogen werden.

Projektträger-
schaft

Projekt- 
finanzierung
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Finanzierung: 

Welche Kosten entstehen für eine dreijährige Qualifizierung  
inklusive sechs Monate Vorbereitungsphase? 

Auf Grundlage unserer Erfahrungen aus Kiel kalkulieren wir  
folgende Kosten pro Qualifizierung:
 
A) Personalkosten: 

 1 Projektleitung (50%),
 1 Projektkoordination (50%), 
 1 bis 1,5 Qualifizierungsleitung (100%), 
 2 Hilfskräfte,
 6 Fortzahlungen Werkstattentgelte.

B) Externe Honorare, zum Beispiel für 
 Projekt- und Personalverwaltung einschließlich Lohnbuchhaltung,
 Kommunikation,
 Leichte Sprache,
 Internet.

C) Investitionskosten, zum Beispiel für 
 Büro- und EDV-Ausstattung,
 barrierefreien Kleinbus.

D) Sachkosten, zum Beispiel für
 Beförderung, Fahrt- und Reisekosten,
 Lehr- und Bildungsmaterial, 
 Dokumentation, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
 Vernetzungsforen sowie Auftakt- und Abschlussveranstaltung,
 barrierefreie Raum- und Infrastrukturkosten,
 Versicherungen und Mitgliedschaften. 

Unter Berücksichtigung aller Kosten kamen wir in Kiel auf eine Summe von rund 1 Million Euro 
über einen Zeitraum von 3,5 Jahren. Es handelt sich dabei um eine Vollkostenkalkulation. 
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Die Projektleitung ...

... ist die zentrale Ansprechperson des Vorhabens. 
Sie steuert das Gesamtvorhaben. Dazu gehören  
unter anderem: 

 die landesweite Gesamtverantwortung  
 für die drei Vorhabenziele, 

 die fachliche Leitung aller Projekt- 
 mitarbeitenden, 

 die Qualitätssicherung, 
 die Öffentlichkeitsarbeit,
 die Vernetzung und Zusammenarbeit mit  

 den regionalen Akteur*innen aus Hochschulen,  
 Politik, Verwaltung und Selbstvertretungs- 
 verbänden.

Die Tätigkeit erfordert

 gutes Projektmanagement,
 strategisches Geschick,
 eine gute Vernetzung bzw. die Fähigkeit,  

 Netzwerke auf- und auszubauen.
 „Hands-on“-Mentalität, das heißt,  

 eine zupackende und lösungsorientierte  
 Herangehensweise.

Projektpersonal

Die Projektkoordination ...

... organisiert und koordiniert sämtliche Aktivitäten 
des Vorhabens. Dazu gehören zum Beispiel: 

 die Entgegennahme von Anfragen (seitens der  
 Hochschulen, Weiterbildungsträger, Öffentlich- 
 keit, Presse usw.),

 deren Weiterleitung an die Projektleitung bzw.  
 die Qualifizierungsleitung, 

 die Organisation regelmäßiger Treffen  
 des Projektteams, 

 die Vorbereitung der Sitzungen des Vernetzungs- 
 forums, 

 die Koordination bilateraler Treffen mit den  
 Akteur*innen des Vernetzungsforums, 

 die Pflege des Internetauftritts und 
 die Dokumentation der Sitzungen und des  

 Vorhabens.

Die Tätigkeit erfordert

 Erfahrung im Projektmanagement,
 Erfahrung im Umgang mit Menschen  

 mit Behinderungen,
 Teamgeist und „Hands-on“-Mentalität.

Um eine gute Begleitung der Qualifizierung und Zielerreichung zu gewährleisten, sind nach unserer Erfahrung  
mindestens folgende Personalstellen nötig:
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Die Qualifizierungsleitung ...

 führt die kompetenzoriertierte und personen- 
 zentrierte Qualifizierung zur Bildungsfachkraft  
 mit sechs Menschen mit Behinderungen durch. 

 koordiniert die Zusammenarbeit mit Studieren- 
 den, Promovierenden und Lehrenden während  
 der Qualifizierung.

 koordiniert die Bildungsarbeit der angehenden  
 Bildungsfachkräfte an den Hochschulen,

 arbeitet eng mit der Projektleitung und  
 der Projektkoordination zusammen.

Dabei sollte sie
 die angehenden Bildungsfachkräfte so viel wie  

 nötig, aber so wenig wie möglich unterstützen,
 auf ein klares Rollenverständnis und eine  

 Abgrenzung zwischen Qualifizierungsleitung  
 und angehenden Bildungsfachkräften achten,

 eine innere Haltung für eine inklusive  
 Gesellschaft vermitteln.

Die Tätigkeit erfordert

 Erfahrungen mit dem Hochschulsystem,
 Erfahrungen mit dem System der Werkstätten  

 für Menschen mit Behinderungen (WfbM),
 Erfahrung in der Bildungsarbeit mit Menschen  

 mit Behinderungen,
 hohe soziale, kommunikative und Diversity- 

 Kompetenzen,
 hohe Flexibilität.

Der Personalschlüssel der Qualifizierung beträgt 1:6. 
Die Grundlage für die Qualifizierung sind die im Teil 1 
beschriebenen Lernziele. Der Qualifzierungsleitung 
sollten zusätzlich zwei Teilhabe-Assistenzen zur  
Verfügung stehen.

Bitte bedenken, dass punktuell erhöhte Unterstüt-
zungsbedarfe von Qualifizierungsteilnehmenden die 
Kapazitäten der Qualifizierungsleitung binden können 
oder zum Beispiel aufgrund krankheitsbedingter Aus-
fälle eine Vertretungssituation entsteht. Wenn keine 
Person aus dem übrigen Projektteam (zum Beispiel 
die Projektkoordination) die Vertretung der Qualifi-
zierungsleitung übernehmen kann, sollte hierfür ggfs. 
eine weitere halbe Stelle Qualifizierungsleitung einge-
plant werden.

Die Teilhabe-Assistenzen ...

... ermöglichen personenzentrierte Unterstützung 
der Qualifizierungsteilnehmenden. Sie können auch 
der Qualizierungsleitung zuarbeiten.

Sie leisten 
 Assistenz beim Lesen und Schreiben von Texten,
 unterstützen bei der Nutzung von elektronischen  

 Hilfsmitteln,
 unterstützen bei der Recherche und dem  

 Erfassen von theoretischen Inhalten,
 begleiten die angehenden Bildungsfachkräfte  

 an Hochschulen.

Hierfür eignen sich Studierende der Fächer Soziale 
Arbeit, Pädagogik oder Vergleichbares, bestenfalls 
bereits mit praktischen Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit Menschen mit Behinderungen.

Das DIZ bietet eine umfassende Kick-Off-Schulung des Projektpersonals auf Anfrage an. 

Bitte informieren Sie sich unter:
www.deutsches-inklusionszentrum.de
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Nachdem die Trägerschaft, die Finanzierung und das Personal geklärt 
sind, startet das Projekt mit einer halbjährlichen Vorbereitungsphase.

Wir haben den Projektaufbau und die Projektdurchführung in  
verschiedene Arbeitspakete (AP 0-4) und Meilensteine gegliedert.

umfasst alle Vorbereitungen in Bezug auf Organisation,  
Vernetzung und Qualifizierung.

sind alle Aktivitäten zur Qualifizierung von Menschen mit  
Behinderungen zu Bildungsfachkräften.

sind Maßnahmen zur Verankerung der Bildungsleistungen in die  
Hochschulstrukturen.

sind sämtliche Vernetzungsaktivitäten zwischen Akteur*innen aus  
Hochschulen, Politik, Verwaltung und Selbstvertretungen.

umfasst Aktivtäten zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die  
qualifizierten Bildungsfachkräfte.

Die Arbeitsschritte können sich zeitlich wie folgt verteilen. Wichtig ist  
dabei zu beachten, dass einige spätere Arbeitsschritte schon von Anfang 
an mitgedacht werden müssen. Beispielsweise muss die Verstetigung von 
AP 4 bereits im ersten Halbjahr vorbereitet werden.

Arbeits- und Zeitplan

AP 0 

AP 1 

AP 2 

AP 3 

AP 4 
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Arbeitspakete und 
Meilensteine im zeitlichen Überblick 

Arbeitspakete (AP) Vorphase:
Monat 0-7

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6

AP 0: Vorbereitungen zur Organisation,  
Vernetzung und Qualifizierung

Kick-Off
Projektpersonal, 
Projektmanage-
ment steht

AP 1: Qualifizierung von  
Bildungsfachkräften
(Ziel 1)

Qualifizierungs-
teilnehmende sind 
ausgewählt.  
Hochschulräume 
stehen bereit

Start  
Qualifizierung
(1. Modul)

Zwischenprüfung Abschlussprüfung 
(letztes Modul)

AP 2: Verankerung Bildungsleistungen  
in die Hochschulstrukturen
(Ziel 2)

1. Pilotseminar der
Teilnehmenden
an Hochschule

Erste Vorlesung
an Hochschule

Abschluss  
Kooperations- 
vertrag mit  
Hochschule

AP 3: Vernetzungs-aktivitäten zwischen 
Akteur*innen aus Hochschule, Politik,  
Verwaltung und Selbstvertretungen

Akteur*innen sind 
identifiziert

Erstes 
Vernetzungs-
forum

Letztes 
Vernetzungs-
forum

AP 4: Schaffung von Arbeitsplätzen  
für die qualifizierten Bildungsfachkräfte  
(Ziel 3)

WfbM-Status ist 
gesichert

Entwurf Haus-
haltsplanung

Arbeitsplatz-
finanzierung im
Haushalt fixiert

Unterzeichnung
Arbeitsverträge 
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Wichtige Fragen im Bewerbungsverfahren für die Qualifizierung sind zum Beispiel: 
Wer kann Bildungsfachkraft werden? Wie verbreite ich die Ausschreibung? Wie treffe 
ich eine geeignete Auswahl?

Die Qualifizierungsplätze werden über ein Bewerbungsverfahren besetzt. Ziel des 
Ausschreibungsverfahrens ist, möglichst viele Menschen der Zielgruppe zu er-
reichen und gut über das Vorhaben zu informieren. Entsprechend weit sollten die 
Bewerbungsunterlagen gestreut werden, zum Beispiel über Verteiler der Landes-
arbeitsgemeinschaften (LAGs), Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
(WfbMs), Selbstvertretungsvereine, Social Media-Kanäle usw.. Außerdem können 
Multiplikator*innen gezielt angeschrieben werden. Es können gegebenenfalls auch 
Info-Veranstaltungen in den WfbMs durchgeführt werden, um diese frühzeitig einzu-
beziehen.

Wer kann Bildungsfachkraft werden?

Wichtig im Anforderungsprofil sind vor allem folgende Punkte:

 Die Berechtigung, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM)  
 zu arbeiten,

 Mut und Sendungsbewusstsein zu haben,
 sich vorstellen zu können, vor vielen Menschen über das eigene Leben und  

 die eigene Behinderung zu sprechen,
 der Wunsch, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten.

Ausschreibungen

Die Bewerbungsmaterialien sollten in Leichter Sprache verfasst und als Brief, Flyer 
oder Poster verbreitet werden. Wir empfehlen, den Bewerber*innen eine hohe Flexi-
bilität einzuräumen, indem die Bewerbungen als Motivationsschreiben, Bild, Video 
oder ähnliches eingereicht werden dürfen.

Bewerbungsverfahren 
für die Qualifizierungs- 
teilnehmenden
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Beispiel-Ausschnitt eines Ausschreibungsposters in Leichter Sprache:
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Bewerbung

Die Bewerbungsunterlagen können als Motivationsschreiben oder als Video eingereicht werden. Es empfiehlt sich 
außerdem einen Bewerbungsbogen in Leichter Sprache zu konzipieren, der einfach auszufüllen ist.

Beispiel-Ausschnitt eines Bewerbungsbogens in Leichter Sprache:
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1.

2.

3.

Allgemeine Fragen zum Einstieg 
„ Erzählen Sie doch mal etwas über sich.“ 
„ Beschreiben Sie Ihren jetzigen  
 Arbeitsplatz.“ 

Spezifische Fragen zum Verständnis 
und zur Motivation hinter der  
Bewerbung 
„ Erklären Sie, was Arbeit für Sie  
 bedeutet?“ 
„ Was bedeutet Lernen für Sie?“ 

Fragen, um andere Informationen  
herauszuhören 
„ Wie gehen Sie mit Konflikten um?“ 
„ Es geht ja darum, dass Menschen  
 mit und ohne Behinderungen über ihr  
 Leben erzählen. Können Sie uns einmal  
 beschreiben, wie Sie Ihre Behinderung  
 wahrnehmen?“ 

Bewerbungsgespräche

Die Bewerber und Bewerberinnen wurden ausge-
wählt. Als nächster Schritt folgen die Bewerbungs-
gespräche.

Mögliche Fragen für das Bewerbungsgespräch der 
Qualifizierungsteilnehmenden:

Zeit einplanen

Planen Sie ausreichend Zeit zwischen Bewerbungs-
zusage und Start der Qualifizierung ein. Es sind viele 
Fragen zu klären, die den Wechsel von der Werkstatt 
zum neuen Arbeitsplatz betreffen, wie zum Beispiel 
das Abschließen von Kooperationsverträgen mit  
den Werkstätten oder die Beförderung der Teilneh-
menden.

Planen Sie ebenso genug Zeit ein, um die Bewer-
bungsabsagen sorgfältig und wertschätzend zu  
formulieren.
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Teil 3: 
Durchführung der  
Qualifizierung

Es geht los: Die Qualifizierungsteilnehmenden sind 
ausgewählt, die Räumlichkeiten sowie die weitere 
Organisation steht. Die Anfangsphase der Qualifizie-
rung ist besonders wichtig, damit sich die Gruppe  
in der Hochschule und im Team einfinden und 
wohlfühlen kann. Neben der zentralen Rolle der 
Qualifizierungsleitung gehen wir in diesem Teil auf 
Lehrmaterial und -methoden sowie auf intensive 
Vernetzungsaktivtäten und Chancen durch eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit ein.
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Die ersten vier Wochen sollten für die Gruppen-
findung genutzt werden. Das Schaffen eines  
Wir-Gefühls, das Aufbauen von Vertrauen und das 
Festlegen von Gruppenregeln sind von zentraler 
Bedeutung. Es ist wichtig, auf die individuellen  
Bedürfnisse jeder einzelnen Person einzugehen und 
Kennenlernübungen sowie Teambuilding-Aktivitä-
ten durchzuführen. Das gemeinsame Ziel sollte im 
Mittelpunkt stehen, und es sollte keine Angst vor 
Fehlern geben. 

Die Gruppenfindung ist auch deshalb wichtig, damit 
die angehenden Bildungsfachkräfte an der Hoch-
schule als geschlossene Gruppe auftreten und wahr-
genommen werden. Sie müssen über Jahre gut  
zusammenarbeiten und gut miteinander umgehen.

In der Gruppe sollten Gruppenregeln festgelegt  
werden. Zum Beispiel zu den Fragen:

1. Was brauchen alle, damit es ihnen gut geht? 
2. Was ist wichtig im Umgang? 
3. Was brauchen die angehenden Bildungsfach- 
 kräfte von der Qualifizierungsleitung und von   
 den Teilhabe-Assistenzen?

Die Rolle der Qualifizierungsleitung sollte durch ei-
nen partizipativen Leitungsstil gekennzeichnet sein, 
der auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden arbeitet 
und ein starkes Wir-Gefühl im Team fördert. Dabei 
sollten sowohl Motivation als auch Zusammenhalt 
eine zentrale Rolle spielen. 

Die Qualifizierungsleitung unterstützt die ange-
henden Bildungsfachkräfte dabei

 ihre Stärken zu erkennen und weiterzu- 
 entwickeln,

 selbstbewusst über ihre Erfahrungen zu  
 sprechen,

 in den offenen Austausch mit Menschen ohne  
 Behinderungen zu gehen,

 Selbstwirksamkeit zu erfahren,
 sich in Arbeitsgruppen einzubringen,
 selbständig zu arbeiten und 
 als Inklusionsbotschafter*innen und  

 Expert*innen für Teilhabe zu arbeiten.

So viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie 
möglich: 

Während der dreijährigen Qualifizierungsphase 
werden die angehenden Bildungsfachkräfte kon-
tinuierlich an Kompetenz gewinnen, wodurch die 
Unterstützung seitens der Qualifizierungsleitung 
sukzessive reduziert werden kann.

Zu Beginn: Die 
Gruppenfindung

Die Rolle der 
Qualifizierungs-
leitung
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Was ist außerdem wichtig für die  
Qualifizierungsleitung? 

 Sie legt Tages-, Wochen-, und Monatsstrukturen für die  
 Modulinhalte fest.

 Sie macht den angehenden Bildungsfachkräften bewusst,  
 dass die Qualifizierung viele Veränderungen im Vergleich zum  
 Arbeitsalltag in der Werkstatt bedeutet.

 Sie sollte darauf achten, bestimmte Werkstattstrukturen zu Beginn  
 der Qualifizierung beizubehalten (z.B. gemeinsames Frühstücken,  
 Mittagessen, regelmäßige Pausen).

 Sie sollte auch digitale Formen der Zusammenarbeit im  
 Team entwickeln. 

Die Aufgaben der Qualifizierungsleitung umfassen Durchführung der Qualifizierung 
und die fachliche Leitung. Die Qualifizierungsleitung entwickelt das Lernmaterial 
entsprechend den individuellen Kompetenzen der Teilnehmenden und vermittelt 
die Lerninhalte (vgl. Teil 1 Modulhandbuch). Die Qualifizierungsleitung unterstützt 
im Alltag die Teilnehmenden, indem sie personenbezogene Angebote schafft, damit 
alle erfolgreich an der Qualifizierung teilnehmen können. 

Karikatur „Gerechte Auslese“, Quelle: Hans Traxler, Frankfurt
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Material und Lehrmethoden

Das Lehrmaterial ...

… für die Qualifizierung sollte in Leichter oder  
verständlicher Sprache verfasst werden. Ebenso ist 
es erforderlich, Material zu entwickeln, dass an die 
jeweiligen Anforderungen und aktuellen Entwicklun-
gen in den einzelnen Bundesländern angepasst ist.

Im Modulhandbuch (Teil 1) werden die Themen der 
Qualifizierung ausführlich dargestellt. Die Qualifi-
zierungsleitung ist verantwortlich für die Erstellung 
geeigneter Materialien und Arbeitsaufträge, die spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen zuge-
schnitten sind. Eine pauschale Herangehensweise ist 
nicht möglich, da die Qualifizierungsteilnehmenden 
eine Vielzahl von Kompetenzen und unterschiedli-
ches Vorwissen mitbringen. 

Zu Beginn der Qualifizierung ist es daher notwendig, 
dass die Qualifizierungsleitung ein Verständnis dafür 
entwickelt, wie jede angehende Bildungsfachkraft 
am effektivsten lernen kann. Ein Wechsel zwischen 
verschiedenen Lernmethoden ist immer sinnvoll. 
Auch die angehenden Bildungsfachkräfte machen 
sich häufig das erste Mal Gedanken darüber, was sie 
selber brauchen, um gut zu lernen (Thema „Lernen 
lernen“).

Verschiedene Lehrmethoden ...

… sollten angewendet werden wie zum Beispiel

 die Betonung von Wiederholung und Übung,
 die Verwendung von Visualisierungen,
 die Schaffung von Routinen im täglichen Ablauf,
 die Förderung von Gruppenarbeit gegenüber  

 Einzelarbeit,
 die Erstellung von Arbeitsblättern anstelle von  

 Frontalunterricht,
 die Verwendung einer verständlichen  

 Unterrichtssprache,
 Flexibilität und Kreativität
 und das Schaffen eines unterhaltsamen  

 Lernumfelds.

Bei der Unterrichtsplanung ...

… sollte eine Halbjahresplanung mit grober Zeit-
planung erstellt werden, gefolgt von Wochen- und  
Tagesplanungen. Es ist wichtig, eine klare Tages-
struktur zu schaffen, die einen gemeinsamen Start 
und ein gemeinsames Ende sowie gemeinsame  
Pausenzeiten vorsieht. Typischerweise wird vormit-
tags Theorie unterrichtet, während nachmittags die 
Praxis im Vordergrund steht. Es ist jedoch ratsam, die 
Planung nach Bedarf anzupassen.
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Hinweis für die Gestaltung von Arbeitsaufträgen

Die Gestaltung der Aufgaben sollte die Individualität der Teilnehmenden 
berücksichtigen, indem unterschiedliche Wahlmöglichkeiten angeboten 
werden.

Zum Beispiel sollten die angehenden Bildungsfachkräfte die Freiheit ha-
ben, ihre Ergebnisse auf vielfältige Weisen zu präsentieren. Dazu gehören:

1. Digitale Präsentationen am Computer,
2. handschriftliche Darstellungen,
3. mündliche Erklärungen per Sprachnachricht,
4. kreative Bildgestaltungen,
5. Collagen und ähnliche künstlerische Ausdrucksformen.

Die Wahl der Präsentationsmethode sollte den individuellen Stärken und 
Vorlieben der Teilnehmenden Raum geben, um ihre kreativen Potenziale 
zu entfalten. Dies fördert nicht nur die Eigenverantwortung und Selbst-
ständigkeit, sondern auch die Identifikation mit den Lerninhalten.
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Vernetzungsaktivitäten
Unter Vernetzungsaktivitäten verstehen wir die Ver-
netzung und den regelmäßigen Austausch zwischen 
allen am Projekt zu beteiligenden Personen. Es  
handelt sich dabei um Akteur*innen aus den Berei-
chen Hochschule, Politik, Verwaltung und Selbst-
vertretung.

Wir empfehlen die Durchführung von 
Vernetzungsforen:

In den Foren treffen sich regelmäßig (in Kiel alle sechs 
Monate) alle relevanten Akteur*innen aus den Berei-
chen Politik, Verwaltung, Hochschule und Selbstver-
tretungen. Das Projektvorhaben wird vorgestellt, die 
Teilnehmenden berichten über die Meilensteine in 
der Qualifizierung. Aktuelle Herausforderungen des 
Projekts werden ausgelotet und gemeinsam nach 
Lösungen gesucht. 

Es hat sich bewährt, bei den Vernetzungsforen immer 
den Status Quo der drei Vorhabenziele zu benennen:  
In diesem Sinne wird im ersten Vernetzungsforum 
das Projekt vorgestellt inklusive der beteiligten  
Personen (das Projektpersonal und die angehenden 
Bildungsfachkräfte).

Diese Struktur sollte für alle weiteren Vernetzungs-
foren beibehalten werden. 

 Eingangs informiert die Projektleitung über  
 den strategischen Stand der Projektplanungen; 

 dann nennen die Qualifizierungsleitung und die  
 angehenden Bildungsfachkräfte die Highlights 

 und geben einen Ausblick auf die weitere  
 Qualifizierung.

Die Vernetzungsforen können unterschiedliche 
Themen haben. Sie dienen auch dazu, auf aktuelle 
Herausforderungen hinzuweisen, die dann ge- 
gebenenfalls in Einzelterminen vertieft gelöst  
werden können. Auch spezifische Fragen können im 
Anschluss in Einzelterminen geklärt werden. Oft ist 
es hilfreich, hierfür verschiedene Akteur*innen zu-
sammenzubringen.
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Beispiel Verwaltung:

Hierbei kann es sich um kommunale bzw. überörtliche Leistungsträger*innen, die 
Agentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung, die Verwaltung des Wissen-
schaftsministeriums oder die Hochschulverwaltung handeln.

Relevante Fragen 

 zur Finanzierung der Qualifizierung, 
 zum Wechsel von der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) 

 auf den allgemeinen Arbeitsmarkt inklusive Rückkehrrecht in die WfbM,
 zum Tarifrecht über Berechnungsfragen, 
 zur Altersrente, zur Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit, 
 zum Hochschul- und Prüfungsrecht, Vergabe- und EU-Recht.

Die verschiedenen Akteur*innen sind zudem wichtig,  
um inhaltliche Fragen zu klären.

Beispiel Politik:

Die Vernetzung mit Politiker*innen ist wichtig vor allem im Hinblick auf die Versteti-
gung der Bildungsfachkräfte, da inklusive Projekte auf einen Konsens einer breiten 
politischen Basis angewiesen sind. Hochrangige Politiker*innen wirken symbolisch, 
es können bilaterale Gespräche auf die Vernetzungsforen folgen, um weitere Details 
zu klären.

Beispiel Selbstvertretung:

Die Einbeziehung der Selbstvertretungsinstitutionen von Menschen mit Behinde-
rungen ist von entscheidender Bedeutung: Ihre Ansprüche und Problemperspekti-
ven bringen andere Akteur*innen - wie zum Beispiel Politiker*innen - oft in Bewe-
gung bzw. zur Weiterentwicklung der eigenen Denkweisen.
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Ziel 2

Studierende der Universität Flensburg hören eine Verlesung 
der Bildungsfachkräfte aus Kiel, Foto: Stefan Volk

Verankerung der Bildungs-
leistungen in den Hoch-
schulstrukturen

Mit der Verankerung der Bildungsleistungen in die Hochschulpläne (Curricula) verfolgen wir 
Ziel 2 des Projektvorhabens: Durch die Entwicklung neuer Studiengänge und Module sollen 
die Bildungsleistungen verlässlich und dauerhaft Eingang in die Lehrpläne finden.

Bei der Entwicklung von Studiengängen und Modulen sowie dauerhaften Leistungen sollte 
ein Austausch zwischen Projektpersonal und der Hochschule stattfinden. Eine Vernetzung mit 
weiteren Hochschulen im Bundesland ist sinnvoll. Beide Aktivitäten können auch über die Ver-
netzungsforen geschehen.

So sollte die Hochschule, an der die Qualifizierung stattfindet, sich neben den „klassischen“ 
Fächern wie Lehramt und Sozialer Arbeit auch anderer Disziplinen widmen wie zum Beispiel 
der Medizin oder Betriebswirtschaftslehre.

Da es sich um ein landesweites Projekt handelt, sollte überlegt werden, die Bildungsarbeit 
auch in anderen (Hochschul-)Bereichen zu implementieren. Daher ist es wichtig, frühzeitig auf 
Ebene der Professor*innen anzufragen, welche Hochschulen im Land noch in Frage kommen 
könnten – zum Beispiel auch Hochschulen der Verwaltung.

So sind die Kieler Bildungsfachkräfte neben der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auch 
an anderen Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein im Einsatz und geben u.a. auch  
Bildungsveranstaltungen bei zukünftigen Polizist*innen und Verwaltungsfachangestellten. 
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Foto: Thorsten Futh

Öffentlichkeitsarbeit

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, damit das Projektvorhaben in Öffentlich-
keit, Politik und Wissenschaft ausreichend wahrgenommen wird.

Durch den hohen Innovationsgrad, Menschen mit Behinderungen als Lehrende 
an Hochschulen einzusetzen, gibt es erfahrungsgemäß eine hohe Nachfrage von  
Pressevertretungen.

Über die Qualifizierung und die Arbeit von Bildungsfachkräften aus Kiel und 
anderen Standorten wurde bundesweit berichtet. Beispielsweise wurde die 
Bildungsfachkraft Samuel Wunsch vom ZDF porträtiert: 

Der Beitrag „Samuel Wunsch: Von der Werkstatt an die Uni“ vom 11.12.2022 ist in der 
ZDF-Mediathek abrufbar. (Video verfügbar bis 6. Januar 2028)

Über die Bildungsfachkräfte aus Köln wurde eine preisgekrönte 4-teilige  
Webserie im WDR veröffentlicht:

Ausstrahlung der Web-Serie am 21.10.21 im WDR | Institut für Inklusive Bildung 
Nordrhein-Westfalen (inklusive-bildung.org)

Es gab und gibt weitere lohnende Radiobeiträge, Podcast-Einladungen, Veröffent- 
lichungen in überregionalen Zeitungen wie „Die Zeit“ oder „Die Süddeutsche  
Zeitung“, die das innovative Vorhaben bekannt machen.
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Foto: Ronja Arndt, openTransfer

Foto-Collage: Gesa Kobs

Außerdem lohnt sich die Teilnahme an Panel- 
Diskussionen auf Konferenzen und Tagungen, um  
in den Austausch mit anderen Organisationen, hoch-
rangigen Politiker*innen und/oder Multiplikator*in-
nen zu gehen.

Beim Festival der Skalierung 2023 des open  
Transfer Accelarators in Berlin konnten wir Impulse  
setzen und Inspirationen mitnehmen.

Am 23. Mai 2023 waren die Kieler Bildungsfachkräfte
zum Jahresempfang von Jürgen Dusel eingeladen.

Wir empfehlen, die regionale und überregionale 
Presse bereits zum Projektauftakt – zum Beispiel 
zum ersten Vernetzungsforum – zu informieren 
und eine erste Pressekonferenz durchzuführen. 

Darüber hinaus regen wir an, ein Medientraining 
durchzuführen und die Bildungsfachkräfte dar-
in zu schulen, Fragen von Journalist*innen zu 
beantworten und sich von zudringlichen oder 
indiskreten Fragen abzugrenzen. Das Medien-
training kann auch als Einheiten im Rahmen der 
Qualifizierung stattfinden.
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Phase des Übergangs

Für die Institutionalisierung an der 
Hochschule sind nach unserer Erfah-
rung folgende Punkte wichtig: 

 Die finanzielle Sicherung der Arbeitsplätze für  
 die qualifizierten Bildungsfachkräfte,

 Sondierungsgespräche mit dem Integrations-  
 amt, dem Wissenschaftsministerium sowie  
 weiteren Akteur*innen,

 die Klärung rechtlicher und individueller Fragen  
 des Übergangs.

Jetzt kommt die Phase des Übergangs 
in die Verstetigung: 

Ziel ist es, mit Projektabschluss Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Verstetigung der Arbeitsplätze mit 
den Unterschriften der Bildungsfachkräfte zu besie-
geln. 

Hierfür ist es wichtig, Sondierungsgespräche mit 
den relevanten Akteur*innen - wie zum Beispiel 
dem Wirtschaftsministerium und Inklusionsamt - zu  
führen und rechtliche individuelle Fragen zu klären.

Hierzu sollten sich die Bildungsfachkräfte beim Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt frühzeitig 
von der Rentenkasse beraten lassen und Fragen klä-
ren wie zum Beispiel: Wie ändert sich ihr Status? Was 
bedeutet das für ihr Rückkehrrecht in die Werkstatt?

Wir empfehlen, für die Schaffung der Arbeitsplätze 
die Verwaltung der Hochschulen frühzeitig zu in-
formieren und einzubinden. Es sollten zum Beispiel 
frühzeitig gute Tätigkeitsbeschreibungen für die  
Bildungsfachkräfte angefertigt und kommuniziert 
werden, um eine gute Eingruppierung ins Tarifrecht 
zu erreichen, da die Hochschulverwaltung wenig  
Erfahrung in der Eingruppierung von Bildungsfach-
kräften hat.
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Verstetigung

Die Bildungsfachkräfte aus Kiel unterzeichnen ihre Arbeitsverträge, Foto: Stefan Volk

Mit der Verstetigung des Projektvorhabens verfolgen wir Ziel 3 „Arbeitsplätze  
schaffen“. Hier nennen wir die wichtigsten Aktivitäten zur Verankerung der Arbeits-
plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Allerdings muss die strategische Planung 
schon in den ersten Projektschritten erfolgen (vgl. Kapitel Arbeits- und Zeitplan).

Für den Prozess der Verstetigung gibt es vielfältige Lösungsansätze. Erfolgsver-
sprechend ist, alle Aktivitäten der Verstetigung über die Ziele der Qualifizierung 
zu formulieren und sich dadurch Rückenwind aus der Politik und Verwaltung zu  
verschaffen.

Die Erfahrung zeigt, dass ein erfolgreicher Weg über das Wissenschaftsministerium 
und dessen Haushalt sowie über das Budget für Arbeit führt. Das Budget muss 
rechtzeitig (meist mit einem Vorlauf von 1,5 Jahren) eingeplant werden. Hierfür ist 
es sinnvoll, die Zielvereinbarungen der Hochschulen und des Wissenschaftsminis-
teriums frühzeitig mitzudenken.

Die relevanten Akteur*innen von Politik und Verwaltung sollten schon zu Projekt-
beginn für die Projektidee zu begeistert werden und an der Projektentwicklung  
teilhaben, zum Beispiel über die Einladung der Ministerien zu Vernetzungsfo-
ren (vgl. Kapitel Vernetzung). Umso frühzeitiger können die Akteur*innen dazu  
gebracht werden, die Kosten für die Verstetigung in den Haushalt zu integrieren.

Ziel 3
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Was muss bei der Verstetigung  
bedacht werden?

Nun soll das Projektvorhaben institutionalisiert 
werden: In Kiel wurde mit dem Institut für inklusive 
Bildung (IIB) eine zentrale Einrichtung an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gegründet.

Die Phase der Verstetigung bedeutet auch eine Ver-
änderung im Projektpersonal, denn es kommen 
neue Aufgabenbereiche hinzu. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass sich die Stellenbezeichnungen folgender-
maßen ändern können: 

Wissenschaftliche Leitung:
Eine möglichst fachnahe Professur übernimmt die 
wissenschaftliche Leitung, an die begleitende For-
schung mit Promotionsstellen und Wissenschaftli-
chen Hilfskräften angedockt werden können.

Geschäftsführung:
Ihre Aufgaben umfassen die konzeptionelle Wei-
terentwicklung, die Koordination der Prozesse am  
Institut sowie die Vernetzung der Geschäftsab-
läufe, die Personalführung und -entwicklung, die  
wirtschaftliche Verantwortung des Budgets sowie 
Repräsentanz und Steuerung der Netzwerkaktivitä-
ten auf Landesebene.

Pädagogische Leitung:
Sie trägt die Verantwortung für die Umsetzung und 
Konzeptionierung der Bildungsarbeit im Bundes-
land. Dazu gehört die Entwicklung neuer Vorlesun-
gen, Seminare, Fortbildungen und Forschungs-
projekte sowie die Begleitung und Unterstützung 
der Bildungsfachkräfte in der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung von Vorlesungen und  
Bildungsveranstaltungen.

Bildungskoordination:
Zu ihren Aufgaben zählen die Begleitung der  
Bildungsfachkräfte im Arbeitsalltag, zum Beispiel die 
Erstellung von Tages- und Wochenstrukturen sowie 
als Bildungspartner*in die Begleitung bei Bildungs-
veranstaltungen. Des Weiteren fallen Aufgaben der 
Dokumentation, Verwaltung und Büroorganisation 
an.

Teilhabe-Assistenzen:
Sie unterstützen die Bildungsfachkräfte entspre-
chend ihrer individuellen Bedürfnisse im Rahmen 
der Vor- und Nachbereitung von Bildungsveranstal-
tungen.

Bildungsfachkräfte:
Ihre Aufgaben umfassen die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Bildungsveranstaltun-
gen an Hochschulen. Hierbei werden sie unterstützt 
durch das pädagogische Team.

Bildungspartner*innen

Die Bildungsfachkräfte gestalten die Bil-
dungsveranstaltungen aktiv in Begleitung 
der Pädagogischen Leitung oder der Bil-
dungskoordination. Innerhalb der Semi-
nare und Veranstaltungen nehmen alle 
Personen, die die Bildungsfachkräfte be-
gleiten, die Rolle von Bildungspartner*in-
nen ein.
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Erfolge feiern 
Erfolge müssen gebührend gefeiert werden.  
Wir empfehlen daher, das Projekt bündig abschlie-
ßen zu lassen. Zum Beispiel mit einer offiziellen  
Feierlichkeit, anlässlich derer Unterstützer*innen 
des Projekts gedankt und gleichzeitig der Einstand 
der Bildungsfachkräfte an der Universität bzw. der 
Institution gefeiert wird.

www.deutsches-inklusionszentrum.de

Minister und Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holsteins Dirk Schrödter  
beglückwünscht IIB-Geschäftsführerin Gesa Kobs. Foto: Lars Panke



Das Team des Instituts für Inklusive Bildung feiert das zweijährige  
Bestehen an der Christian-Albrechts-Universität. Foto: Lars Panke
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Dank und Ausblick

Nie den Spaß und die Freude an  
der Arbeit verlieren: 

In allen Herausforderungen und Veränderungen, die 
auf dem Weg liegen, ist die Freude an der Arbeit und 
am Lernen ein wertvoller Begleiter.

Unsere Reise begann in einer Zeit, in der Dienst- 
reisen die Norm waren. Inzwischen stehen digitale 
Kommunikation und Nachhaltigkeit im Fokus. Trotz-
dem erfahren wir immer wieder, wie wichtig persön-
licher Austausch und zwischenmenschliche Bezie-
hungen sind.

Unser besonderer Dank geht an die Aktion Mensch 
Stiftung, das Land Schleswig-Holstein und die Soft-
ware AG Stiftung, die uns finanziell unterstützt  
haben. Ebenso möchten wir all jenen danken, die 
uns auf diesem Weg begleitet, unterstützt und  
inspiriert haben. Sie haben unser Projekt möglich 
gemacht.

Abschließen möchten wir unseren Leitfaden mit einem herzlichen 
Dank und einem hoffnungsvollen Ausblick. Dieser Leitfaden ist das Er-
gebnis eines sechsjährigen Projekts, das von intensiven Bemühungen 
und unermüdlichem Engagement geprägt war. In diesen Jahren haben 
wir nicht nur die Qualifizierung von Bildungsfachkräften vorangetrie-
ben, sondern auch unsere eigenen Fähigkeiten und digitalen Kompe-
tenzen erweitert.

Gemeinsam stark sein und niemanden 
zurücklassen: 

Der Weg zur Inklusion ist eine Reise, die wir gemein-
sam antreten sollten. Lassen Sie niemanden zurück, 
und stärken Sie sich gegenseitig auf diesem Weg.

Wir danken allen Kolleg*innen, die uns auf unserer 
Reise begleiten und begleitet haben. Unser Team 
zeichnet sich durch eine Arbeitsweise aus, die von 
hohem Engagement, Mut zur Veränderung und 
großer Wertschätzung untereinander geprägt ist.
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Foto: Institut für Inklusive Bildung

Schließlich möchten wir uns bei allen Interessierten bedanken, 
die diesen Leitfaden lesen. Sie sind der Schlüssel, um das Projekt an weitere Hoch-
schulen zu tragen und dadurch Inklusionskompetenzen in der Gesellschaft zu  
fördern. Es ist unser gemeinsames Ziel, Menschen mit Behinderungen sinnstiftende 
Arbeit zu ermöglichen und die Welt ein Stück inklusiver zu gestalten.

Wir schließen diesen Leitfaden mit dem guten Gefühl, dass unsere Arbeit eine 
positive Wirkung auf die Gesellschaft hat. Möge die Idee der Bildungsfachkräfte  
weiterhin blühen und gedeihen, um noch vielen Menschen Chancen auf Bildung und 
Teilhabe zu eröffnen. 

Vielen Dank!
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Der Leitfaden …

...  ist frei verfügbar. 

 Sie können ihn als PDF auf der Internetseite  
 des DIZ herunterladen:  
 www.deutsches-inklusionszentrum.de

... ist Impulsgeber. 

 Er soll Ihnen eine Idee geben und eine innere Haltung  
 vermitteln. Der Leitfaden enthält viele Beispiele, aber  
 keine Details oder konkreten Anleitungen. 
 
 Für weiterführende Infos können Sie uns kontaktieren  
 oder unsere Internetseite besuchen:  
 www.deutsches-inklusionszentrum.de

... orientiert sich an den drei Zielen:

 1. Qualifizierung der Bildungsfachkräfte, 
 2. Verankerung der Bildungsleistung in den  
  Lehrplänen der Hochschulen, 
 3. Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem    
  allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wie ist der Leitfaden 
zu nutzen?


